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Zitat von Mikael

Es handelte sich hier um 5. Klässler. Da kannst du dir mit den unterschriebenen Zetteln
höchstens die Wände mit tapezieren...

Es geht darum, die Anwesenheit der Schüler zu dokumentieren und dass sie die Belehrung zur
Kenntnis genommen haben, nicht um eine Unterschrift unter einen Vertrag.
Wenn man das dann noch den Eltern zukommen lässt, sind diese sowohl über den Inhalt der
Belehrung informiert, als auch darüber, dass ihr Filius anwesend war.

Ich halte diese Vorgehensweise für tragfähiger, als im Zweifel bloß sagen zu können: "Ich hab
das mal erwähnt.".
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